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H I N W E I S B E K A N N T M A C H U N G 

 

Festsetzung des Frühlingsfestes 

Gemäß § 69 Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO) vom 01. Januar 1987 (BGBL. L S. 425) in der 
zuletzt geänderten Fassung in Verbindung mit § 60 b GewO wird festgesetzt. Die Festsetzung des 
Frühlingsfestes wird im Internet auf der Internetseite der Gemeinde Egelsbach www.egelsbach.de 
unter der Rubrik „öffentliche Bekanntmachung“ gemäß § 9 Absatz 1 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Egelsbach vom 30.03.2017 öffentlich bekannt gemacht. 

Ebenfalls wird gemäß §9 Absatz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach diese Hinweisbe-
kanntmachung im Internet auf der Internetseite der Gemeinde Egelsbach www.egelsbach.de unter 

der Rubrik „öffentliche Bekanntmachung“ ab dem 22.04.2025 bereitgestellt. Außerdem wird auf das 
Recht hingewiesen, während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung die Satzung in Papier-

form einzusehen und sich gegen Kostenerstattung entsprechende Ausdrucke fertigen zu lassen. 
 

Egelsbach, 15.04.2025 
 

Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Egelsbach 
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Hesse 
1. Beigeordneter 

 


